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Auszug aus der Bilanz Vorjahr in TEURin EUR

AKTIVA 109,21 8

Anlagevermögen 0,00 0

Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0

Sachanlagen 0,00 0

Finanzanlagen 0,00 0

Umlaufvermögen 109,21 8

Vorräte 0,00 0

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 100,00 0

Wertpapiere und Anteile 0,00 0

Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten 9,21 8

Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0

Aktive latente Steuern 0,00 0

PASSIVA 109,21 8

Negatives Eigenkapital -10.055,17 -9

eingefordertes Stammkapital 17.500,00 18

Stammkapital 35.000,00 35

sonstige nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -17.500,00 -18

davon eingezahlt 17.500,00 18

Kapitalrücklagen 0,00 0

Gewinnrücklagen 0,00 0

Bilanzverlust -27.555,17 -26

davon Verlustvortrag -26.113,16 -299

Rückstellungen 0,00 17

Verbindlichkeiten 10.164,38 0

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 10.000,00 0

Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0
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offenzulegender Anhang
Bei Ausweis eines "negativen Eigenkapitals": Erläuterung, ob eine Überschuldung im Sinne des
Insolvenzrechts vorliegt (§ 225 Abs.1 UGB):

Eine Überschuldung im Sinne des Insolvenzrechtes besteht nicht, weil aufgrund der vorliegenden Planung davon
ausgegangen werden kann, dass die Gesellschaft in der Lage ist, die buchmäßige Überschuldung wieder
abzubauen.

Die Zahlungsunfähigkeit ist sowohl zum Bilanzstichtag als auch zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung nicht gegeben.
Angabe von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 237 Abs 1 Z 1 UGB):

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 189 ff des Unternehmensgesetzbuchs (UGB) unter
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, sowie unter Beachtung der Generalnorm, ein möglichst
getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens zu vermitteln, aufgestellt.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurde der Grundsatz der Vollständigkeit entsprechend den gesetzlichen
Regelungen eingehalten.

Bei der Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden wurde der Grundsatz der Einzelbewertung
beachtet und eine Fortführung des Unternehmens unterstellt.

Dem Vorsichtsprinzip wurde dadurch Rechnung getragen, dass nur die am Abschlussstichtag verwirklichten
Gewinne ausgewiesen wurden. Alle erkennbaren Risiken und drohenden Verluste wurden - soweit gesetzlich
geboten - berücksichtigt.
Bewertungsgrundlagen für die verschiedenen Posten:

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt.
Im Falle erkennbarer Einzelrisken wurde der niedrigere beizulegende Wert angesetzt.

Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.
Angabe zur Übereinstimmung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden mit dem Konzept der
Unternehmensfortführung:
Bei der Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden wurde der Grundsatz der Einzelbewertung
beachtet und eine Fortführung des Unternehmens unterstellt.

Durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer/innen während des Geschäftsjahrs (§ 237 Abs. 1 Z 6 UGB):
0
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